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(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1134/2011 DER KOMMISSION 

vom 9. November 2011 

zur Nichterneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Cinidonethyl gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der 

Kommission 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Auf
hebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Ra
tes ( 1 ), insbesondere auf Artikel 20, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Wirkstoff Cinidonethyl wurde für einen Zeitraum bis 
zum 30. September 2012 in Anhang I der Richtlinie 
91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln ( 2 ) auf
genommen. 

(2) Damit Antragsteller ihre Anträge ausarbeiten können und 
die Kommission diese Anträge bewerten und eine Ent
scheidung darüber treffen kann, wurde diese Aufnahme 
mit der Richtlinie 2010/77/EU der Kommission vom 
10. November 2010 zur Änderung der Richtlinie 
91/414/EWG hinsichtlich des Ablaufs der Fristen für 
die Aufnahme bestimmter Wirkstoffe in Anhang I ( 3 ) 
bis zum 31. Dezember 2015 verlängert. 

(3) Gemäß Artikel 78 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 wurde dieser Stoff in Teil A des Anhangs 

der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der 
Kommission vom 25. Mai 2011 zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Par
laments und des Rates hinsichtlich der Liste zugelassener 
Wirkstoffe ( 4 ) aufgenommen und gilt als gemäß der Ver
ordnung (EG) Nr. 1107/2009 genehmigt. 

(4) Bei der Kommission sind jedoch keine Anträge für den 
betroffenen Wirkstoff eingegangen, und die Frist für die 
Vorlage solcher Anträge gemäß Artikel 4 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1141/2010 der Kommission vom 
7. Dezember 2010 zur Festlegung des Verfahrens für die 
erneute Aufnahme einer zweiten Gruppe von Wirkstoffen 
in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und 
zur Erstellung der Liste dieser Wirkstoffe ( 5 ) ist abgelau
fen. 

(5) Folglich sollte die Genehmigung für diesen Wirkstoff 
nicht erneuert werden, und er sollte aus Teil A des An
hangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 
mit Wirkung ab dem Datum gestrichen werden, an dem 
seine Genehmigung ausgelaufen wäre, wenn sie nicht 
durch die Richtlinie 2010/77/EU verlängert worden wäre. 

(6) Die vorliegende Verordnung steht der Einreichung eines 
Antrags für diesen Stoff gemäß Artikel 7 der Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2009 nicht entgegen. 

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Nichterneuerung der Genehmigung 

Die Genehmigung für den Wirkstoff Cinidonethyl wird nicht 
erneuert. 

Artikel 2 

Schonfristen 

Jede von einem Mitgliedstaat für Cinidonethyl enthaltende Pflan
zenschutzmittel gewährte Schonfrist endet spätestens am 
31. März 2013 für Verkauf und Vertrieb sowie spätestens am 
31. März 2014 für die Entsorgung, Lagerung und Verwendung 
bestehender Lagervorräte. 

Artikel 3 

Änderungen der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
540/2011 

Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
540/2011 wird entsprechend dem Anhang der vorliegenden 
Verordnung geändert. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 9. November 2011 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

In Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 erhält Zeile 33 die folgende Fassung: 

Nummer 
Gebräuchliche 
Bezeichnung, 

Kennnummern 
IUPAC-Bezeichnung Reinheit (1 ) Datum der 

Genehmigung 
Befristung der 
Genehmigung Sonderbestimmungen 

„33 Cinidonethyl 

CAS-Nr. 142891-20-1 

CIPAC-Nr. 598 

(Z)- Ethyl-2-chlor-3- 
[2-chlor-5-(cyclohex- 
1-en-1,2-dicarboxi
mido)phenyl]acrylat 

940 g/kg 1. Oktober 2002 30. September 2012 Nur Anwendungen als Herbizid dürfen zugelassen werden. 

Bei der Anwendung der einheitlichen Grundsätze gemäß Artikel 29 Absatz 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 sind die Schlussfolgerungen des vom Ständigen 
Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit am 19. April 2002 abge
schlossenen Beurteilungsberichts über Cinidonethyl und insbesondere dessen Anlagen 
I und II zu berücksichtigen. Bei dieser Gesamtbewertung achten die Mitgliedstaaten 
insbesondere auf Folgendes: 

— auf die Gefahr der Grundwasserverschmutzung, wenn der Wirkstoff in Gebieten 
mit empfindlichen Böden (z. B. Böden mit neutralen oder hohen pH-Werten) 
und/oder schwierigen Klimabedingungen ausgebracht wird; 

— auf den Schutz von Wasserorganismen. 

Die Zulassungsbedingungen müssen gegebenenfalls Maßnahmen zur Risikobegren
zung umfassen.“ 

(1 ) Nähere Angaben zur Identität und Spezifikation der Wirkstoffe sind in den betreffenden Prüfungsberichten enthalten.
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